
Wt ° Miedern / von Uralaten / Werren / und der
Mitterschaffk / wie auch denen Mtädt - und Mrckten/
inn - und außländischen Dürsten / Drälaten/ und son¬
sten Danniglich / welche in diesem Mnd Gülten/
Wüter / und Wnterthanen haben / besitzen/und ge¬
niesten / Unseren repe&ive Menst / Mruß / und
guten Willen zuvor / und geben denenselben beyneben
zu vernehmen;

Was masten Ehre Uöm . Kayserl. und Königs.'
Latholis. Majestät -LÄRL der Sechste / auch zu HispauieN / Hun-
gaM / und Böheim König / Ertz - Hertzog zu Oesterreich / rc. rc.
Unser Allergnädigster Her)/ und Erb-Landö-Fürst/ einen Land-Tag
in diesem Ertz - Hertzogthum Oesterreich unter der Ennß / für das
i?z2ste Jahr , auf den 26sten ^ovemdris vorigen Jahrs aller¬
gnädigst ausschreiben lasse »/und darinnen mit mehreren allermildigst
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zu vernehmen gegeben ; Wie daß zwar die von so vielen Jahren
her angehaltene zahlreich - und kostbare Kriegs -Verfassungen , wor-
zu höchst - Dieselbte die immer hervor - gebrochene außwertige nach¬
theilige Absicht und Handlungen bewogen , in so weit ihren heyl-
samen Endzweck erreichet, daß dardurch nicht allein anfänglich de¬
nen etwan entworffenen gefährlichen Unternehmungen kräfftiglich
vorgebogen , mithin gemeiner Ruhe-Stand unangefochten verblie¬
ben , sondern auch nunmehro durch neue erdichteteAllianzenund
Traäateitall demjenigen gesteuret worden , was zur Stöhrung
gemeiner Ruhe Nachtheiligeö bishero zu besorgen wäre. Dicsem-
nach eine sichere Hoffnung zu fassen seye , eö werden die famment-
liche getreue Erb - Länder nach übertragenen schwären Lästen , und
hergeschossenen grossen Geld - Summen , wodurch mit der Gnad
des Allerhöchsten der erwünschte Frieden hergestellet worden , die
sslsse Früchten darvon in stiller Ruhe zu geniesten , und ob deren
Daure sich billich zu erfreuen haben . Wie dann höchst gedacht-
Seine Kayserliche Majestät um Dero getreuen Erb - Ländern auß
Land -Vätterlicher Liebe und Vorsorge alle möglichsteSublevation,
so viel immer thuenlich, angedeyen zu lassen , den vorhin erhöchten
kostbahren Kriegs -Staat in eine ringere Verfassung zu ziehen, und
zu dem Ende unter denen Trouppen eine merckliche keduLion vor¬
zunehmen , würcklich allergnädigst entschlossen wären. Wie aber
die bishero ohnabläßlich obgclcgene, und zu Bewürckung dermahli,
gen Friedens - Erfolg ohnentbehrlich geweste Bestreittungen sehr
namhaffte- Seiner Kayserlichen Majestät iErario fast überlegene
Geld -8ummen erfordert hätten, und dahero selbes in grosse Schul¬
den sich hätte vertieffen müssen : So seye nicht minder erforderlich,
daß , wann auch diekcduÄion erfolget , jcdannoch bey obhaben¬
den Friedens-Zeiten auf den Krieg müste gedacht, und der Kriegs-Staat zum Schutz deren Ländern in gnugsamer Verfassung erhal¬
ten werden , damit der theur- erworbene Frieden hierdurch in lang
daurenden Stand vest gesetzet, hingegen der höchst - schädliche Krieg
kräfftiglich hindan gehalten werde. Nebst diesem auf eine so grosse
8umm hinauf steigendenMilitär- Erfordernusscn kommete auch
in besondereConfiderationzu ziehen deren Kayserl . Hof- Stätten
geziemende8ubl >lkcnr, damit Selbe in gebührender Majestät unter¬
halten, nicht minder die bey anderwärtigen Höfen befindliche Bott«
fchaffter- Gesandte, und K.e6demen gebührend versorget werden,
anderer in namhaffter Anzahl fürfallender und öffters unvorsehe-



nrr Hof - ttitbStaats - Außlagen zu geschweige« / welche ebenfalls
grosse bare Geld - 8ummen ohnuiugänglich erforderten. Wann
nun diese grosse Hof - Kriegs - und Staats -Verfassungen auß denen
erschöpfftenCamcral-Mittlen ohnumgänglich allein zu beheben wä¬
ren / mithin es auf einen von denen getreuen Erb-Landen crgäbigen
Beytrag ankonmwte ; dahero haben Ihre Kayserliche und König!.
Katholische Majestät in dieser allcrgnädigften Zuversicht an dieses
Ertz-Hertzogthum Oesterreich unter der Ennß für das fortlauffende
!7Z2steMilitär - Jahr abermahlen nachfolgende Hof- Poftulata
zu stellen / allergnädigst geruhet/ als:

Primö , ( inclufivederenIOOOOO. GuldcN/ so denen Stän¬
den für Bezahlung ihrer Schulden in Händen verblieben) das zu
Folge derenAnno1723 . und ferner den ytenjulii1730 . geschlos¬
senerRecefle « vorgeseheneReceffual - Quantumpr. , 700000.
Gulden mit denen in gedachten RccelPen außdrucklich vorenthalte¬
nen Bedingnusscn dergestalten verwilliget/und vest gcstellct / daß
davon600000. Gulden alleinig zu Bestreittung desMilitar-
Staats gewidmet / und beybehalteii / mithin dieserFundusver¬
läßlich seyt / und auf keine andere Weiß angegriffen / oder mit Ab¬
zugs - Posten / als die in dem letztemRecefs ffipuliretseynd / ge¬
mindert : sondern davon die Verpflegung derMiliz , ä Contovom
istcnNovcmbrisvorigen Jahrs angefangen / und abgereichet/
hingegen von ermelt in Händen verbleibenden locxwo . GuldeN/
samt dem zugleich verwilligten Steuer-Drittel pr. , 30000 . Gulden
diefuccefllve Abstossung auf die Reccsz-Jahr aller bey der Land¬
schafft hafftenden , im Nahmen des Kayserlichen iErarii auf sich
geladenen Forderungen / und derentwegen gnädigst zugestandene»
Retention angewendet werden sollen.

; Secundö. Zu Abführung deren annoch rückständigen5ub-
stdien- Geldern einen willfährigenBeytrag pr. 50000 . Gulden.

Tertiö. Die Bezahlung der allhiesigen Stadt - Cuardie,
wie auch der Raaberischen Vestung und Gränitz- Miliz , bis von
Jhro Kayserlichen Majestät wegen des Tuch - Lehens ein anders
difponittfwerde / nach alterObservanzzu übernehmen.

Quarto . Mit der gutwilligen8ervicc - PraeliirUNgfür die
cinquartierteMilizohne künfftiger An - oder Abrechnung noch
ferners zu continuiren. r - » . ^
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Ti Quintö .
' Die zeitlicheLiquiditUltg derenEdappclt/jMarch-

Spcfert/und etwa» fürkommenderlVIilitar-ExcesseN / sonderlich den
vermög Kccc58 vorgesehenen Zahlnngs - lVloöum zu beobachten/
dann auch die ordentliche Befolgung der Quartaligen Berechnung
für eine solche Richtigkeit anzusehen , als an welcher denen Stau»
den so viel / als dem Kayserl . jErario selbsteN/ gelegen seye.

Sextö . Ebenfalls solle es bey der bisherigenObfervanz sein
gäntzliches Bewenden habe« / daß nemlich die gewöhnliche Com-
penfanda , als sonderlich die lVliliz- Verpflegung allweeg denen
Standen zugcstanden verbleiben ; Und endlichen

8eprimö . Mit Abführung deren über den Betrag der lVli-
IlL- Verpflegung und übriger Retinendorum bar in die Bancal-
Cafläm einzulegen kommenderContributions - Raten in denen
vorgesehenen Terminenverläßlich zuzuhalten.

Wie nun Jhro Kayserliche Majestät Dero treu - gehorsamste
Stände ungehindert des Ruins in Brand / Mord / Raub / und
vorigerContagion , nicht weniger deren abermahlen anheur ein¬
getroffenen vielfältigen Wasser - und Weller - SchadeN/ nicht min¬
der der vormahls außgestandenen schwere» / und hoch überlegten
Stands » Quartil» / sonderlich deren annoch sehr empfindlichen
Durchzugs ' Unkosten/und Excel#» / die mit grossen 8pe5en auf-
gerichten vier Standes- Ca/armen, und für die sich darinnen be¬
findliche Milli darzu erforderlichen Unterhalt / zu geschweige« an¬
derer erlittenen/ und wegen stets neu - erfindenden Accife« / und
schweren Aufschlägen fort - daurenden höchst - schmertzlichen Empfin¬
dung / hierdurch verwüste» / und darbey unerhebten Lands / forde¬
rist auch in denen beeden unteren Vierteln zu vormahls unruhigen
Zeiten dardurch erlittenen / und noch immerhin empfindenden
Lands - RuiN/ und allgemeinen Betrangnuffen , nicht auß Händen
zu gehen gedcncken , sondern das Ihrige nach aufferster Möglich¬
keit / so viel es immer ihre Kräfften zulaffe« / treuhertzig darzustre-
ckeN/willig / und unterthänigst bereit seynd . Derentwegen haben
die treu - gehorsamste Stände dieses Ertz-Hcrtzogtums Oesterreich
unter der Ennß fürs



Utile / Die Steuer / oder doppelte Gült in absonderlicher Erkannt»
Nuß / daß hieran des gesamten Vatter » Lands Heyl und Wohlfahrt be»
ruhet / zu Bezahlung der ^ ungarischen Raaberischen Granitz - Soldaten/
über dieAnnoSest^ehenhundert Drey » ond neuntzig erkaufften Steuer»
DrittelsperDreyffig . tausend Golden beschehenekeKriÄivn , in quanto
& quali , wie vor diesem öffrerS / und in specis bey denen jüngsten Jahren
deschehen / dergestalt gehorsamst bezahlen / und reichen zu lassen bewilliget/
daß hiervon denen nach derReftri& ion verbleibenden Orthen / als in der
Haupt -Vestung Raab dienenden Gränitz-Soldaren zehen Monath -Solde
und zwey Monath - Lehen für die allda « ligenbeTeotscheOuarnifon , nicht
weniger dem Herrn Obristen daselbsten dir völlige Leibs - Besoldung aufs
gantze Jahr zu rechter Zeit gewiß und unfehlbar bezahlet werden solle.
Danncnhero mehr - gemelt getreue Stände einhellig dahin geschlossen/ und
bewilliget/ daß die Steuer/oder dopvelte Gült/ nach Abzug des im vorigen
Sxculo noch verwichenen Sechzehen- hundert Drey » und neuntzigsten Jahr
auß der aufrecht verblibenea Steuer erkaufften Steuer - Drittels/mit dem
des gesamten vierten Stands von Alters gebräuchigen Zutraq : deßglei»
eben der Priesterschafften/undunbegüten Land-Leuthen schuldigen Gebüh»
ren alsobald / und ohne Verzug publiciret und außgeschrieben / sodann
dorchgehends eingefordert / bezahlt und erlegt werden sollen. Als bringt
Euer eingelegten Gülten nach / der Anschlag ln Steuer Jh Gulden/

Schilling/ 2/7 Pfenning / welche Ihr mehr » wohlermelter Löbl.
Ständen ergangenen / und Uns hinterlaffenen Schluß gemäß / auf nächst»
künfftigcn fünff- und zwaintzigstendlovember, als an dem Tag 5 . Catha-
rin « , diß noch lauffenden Siebenzehen - hundert Zwey » und Dreyßigsten
Jahrs/ über Abzug obbesagtenAnnoSechzehen- hundert Drey- und neun«
yig erkaufftm Steuer » Drittels / dann der noch Anno i6;6 . aeeeltirten
alten öden / und des Viertels der t68; . jährigen in der erst und änderten
Clafs acteftirt » ruinirten Häusern / wie auch der Abbrändler Gebühr/von
denen aufrechten Häusern gewiß und unfehlbar / auch ohne allen weiteren
oder längeren Verzug in wohl » ermelter Löbl . Landschafft Ober - Einneh¬
mer - Ambt in lauter baren gute« Land » iäuffigen Geld / ohne einyig su«
chend » oder vorwendenderCompenfation , selbe habe Nahmen/ wie ste im«
wer wolle/zu bezahlen/und zu erlegen haben werdet ; wie sonsten widrigen
Falls nach dem angesrtzk - und verstrichenen Zahlungs-ler -nin , Euch von
jeden Hundert die zehen Guldenintereffeauf» und angrraitet / auch durch
die von Weyland Kayserl . MajestätLE OP OL DO I. höchst » fettigsten
Andenckens / denen Löblichen Ständen «ingeraumte privilegirteExecu-
tion durchgehends ohne Refpeft hoch » und nidern Stands unverfchonk
männiglich eingefordert / und unverzüglich eingebracht werden wüste.

Mndökkenö / Obwohlen Jhro Kayserl . Majestät zu fernerer gehör«
samster Bewilligung / die treu - gehorsamste vier Stände/ deren durch die
Türcken / Tartarn / und Rebellen in Aschen gelegten / und noch unerhebten/
dann auch uoverbrrnnt verbliebenen durch die immerwehrendeMarche,
vorigen Em » qu,rcirung / vormahliger grosser Dürre / heurigen grossen
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Wassr « und Wetter -Schaden / durch Robaten / auch vorhin beschehenen
vielfältigen Einfällen / und Mord » brennen deren zur Zeit der Hungari«
scheu Unruhe gantz außgesogenen Unterthanen und der Burger Unvermö¬

genheit / gleichwie es in vorigen Jahren beschehen / anheuer wiederum wehe«
müthtg in aller Unterthänigkeit vorgestellet ; So haben die treu t gehor¬
samste vier Stände doch zu Lonteltir - und Bezeugung ihrer beständigen
Treu / und tragenden unterthänigsteo Devotion noch fortbin dieses Orths
auch nicht auß Händen gehen / sondern ihre möglichste Kräfftcn darbieten
wollen . Und dannenhero über die oben mit beygerucktcn Conditionm
übernommene ^ ungarische Gräniy « Bezahlung für all « u »d jede in der
Lanbs - Tags - kropolirion gestellte kottulata wiederum unter einstens / auf
dieses noch lauffende Siebenzehen - hundert zwey und dreyßigste Jahr/
noch auf vor ein jährigen Fuß / ein namhaffteS allcrgchorsamst verwilltget/
und in kurtzen lermincn/doch mit Abzug derDurchzugs » und Helffte der

Schöfmieths « Unkosten / und deren von der Soldateica etwann zufügend«
erweißlichen Schäden und Lxcesten , auch andern in dem neu « errichten
und prolongirten Recefs vorenthaltenen Abzugs - Posten allerunterthänigst
abzufübren versprochen . Zumahlen nun die Löbliche drey Obere Stände

nach Abzieh « und Delaicirung des gesammten vierten Stands zu allem
und jeden beyzutragen habenden Gebühren / nemlich des Fünfftels ( doch
ohne prsejudir des von Alters sonst gebräuchigen Viertels ) sowohl zu
Entricht « und Bezahlung ihres schuldigen Contingentö / als auch ande¬

rer ihrer selbst « eigenen bedürfftig « unentbörlichen Außgaabcn / und Unter¬

haltung des Lreäits / nach erwogener reiffer Überleg - und Lonsuicirong/
auch über eingelegten Bericht und Gutachten an wohl - ermeldte Stände

zu derer Bestreittung dieselbe dahin zu schlossen / bemüssiget worden ftvnd;
nach Abzug der r6 ; 6 . jährigen alten Oedcn/und Viertels der Anno 1683.
in der erst « und änderten Clafs atteftirten Häusern / wie auch deren ordi-
nari Abbrändlern jedes aufrechte Hauß / worunter die Vicedomisch . zu
selbst eigener LolleLtirung herüber gelassene mit verstanden ftynd ; über die

auf die drey Quartal bereits außgeschriebcne Neun GuldtN / als das

Erste / Änderte / und bas Dritte / jedes mit Drey Guldeil / annvch auf

das vierte Quartal Drey © UlbCH / welches mit End Decembris dieses
Jahrs/sodann den Haubt , Hauß - Anschlag mit 3 . Gulden 4 . Schilling/
von welchem ermelten Haubt - Hauß - Anschag die erste Helffte zu Liecht»

messen mit r - Gulden 6 . Schilling / die änderte Helffte wicderumen mit
i . Gulden 6 . Schilling zu Mit - Fasten nechstkünfftig kommenden regsten
Jahrs/ohne einig « Connivenz , suchende Außflucht oder Entschuldigung/
so gewiß in das Ober « Einnehmer « Ambt zu erlegen / und ohne geringster
Kompensation peremptorid abzuführen seynd/als im widrigen Fahl nach
verstrichenen Zahlung - lermine » die IO . per Lento Interelle aufgeraitttl
und durch den bestellten Rent - Meister mit der priviiegirten Landschaffts«
Rxecution unverschont mänvigliches eingebracht / und eingefvrderet wer,
den mästen . Solchemnach haben Wir auf wehr wohl - erwehnt - deren
Löbl . Ständen gemacht « und Uns hinterlaffenen Schluß / welchen zu eüe.

Äuiren Uns in allwegen obligen will / solches mithin zu männigliches
Wissen
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Wissen und Nachricht außschteiben undpubiicitcn/ auch all « und jede
relpeLlivö freund « und beweglich ersuchen und vermahnen wollen/ daß sie

' und ein jeder insonderheit / sowohl seine schuldige Steuer - Gebühr / als
auch von denen an Seithen der Löbl . Drey Obern Ständen und Vice»
dom - Ambt verglichenen»6 colieftandum hierüber gelassenen Anzahl»
Häuser / besagt viertes Quartal samt dem Haupt « Hauß . Anschlag in
obbestimmt, and gesetztenEerminen/ wie gemelt/ in lauter baren guten
und Land ' Iäusslgen Geld / ohne einige vorschutzend « oder suchend« com-
penfation peremptoriö , ohne erwartend « und erstreckender weitererTer¬
minen / unfehlbar und also gewiß abführen uob bezahlen/ wie im widrigen
Fall allen und jeden säumigen Lands- Mitgliedern und andern Partheyen
indifferenter , gleich nach Verfliessung ob , eingesetzterlerminen die . 0.
per Lento Intereffe, neben denen verursachenden Reis , und Executions-
Unkosten / unverschont männigliches / durch Löbl. Landschafft bestellten
Rent « Meister eingefvrderet werden sollen. Wie aber bey aller dieser ho«
Heu Belegung / die dem Hof gethanene grosse Bewilligung dannoch nicht
völlig behoben wird/ und sich annoch hierzu ein mercklicher Abgang zeiget/
als waren die Löbl . Herren Stände vor heuer bemüssiget / zu Behebung
bedeuter Hof « Bewilligung und Lands « Väterlicher Eubievirung des
ohne diß hochbelegten Unterlhans / auf ihre eigene / sonsten gantz freye
yerrn 'Gült , auf jedes Pfund i . Gulden 6 . Schilling zu schlagen / welche
die erste Helfte mit 7. Schilling zu Ende vecembris dieses Jahrs / und
die änderte Helfte gleichfalls mit 7. Schilling zu Liechtinesse » nechst- fol¬
genden1733 - Jahrs / bey Vermcydung der zehenper Lento Interesse,
und prlvilegirte« LandschafftlichenExecution , in das Ober,Einnehmer»
Amdt bar abzusühren/ und zu erlegen seynd. Bey welchem Erlag

MklkttNö / Weilen die Erfahrenheit gelehrnet : daß zuweilen bey
Verfall -Zeit deren außgeschriebenenLand -Anlagen die Zahlungen sich al¬
so häuffeo/ daß man in dem LandschaftlichenOber » Einnehmer -Ambt mit
Außschreibung deren Quittung öffterS nicht hat zulangen können / durch
diese Verzögerung aber denen Lands-Mitglidern / und anderen Partheyen
verschiedene Ungelegenheiten/ zuweilen auch eine Gefahr in diesem zuge»
wachsen / daß ihre Agenten und Mandatarü das bereits zu Abführung de»
ren Lands-Anlagen empfangene Geld öffters ad alios ufus verwendet/ da
hingegen solche in das Oher-Einnehmer -Ambt erleget zu haben vorgeben/
und sich gegen ihren Herrn krincipalen mit dem zu rechtfertigen suchen/
daß sie die Quittung auß dem Ober , Einnehmer « Ambt nicht haben kön«
ten . Diesem nun abzuhelffen / und dir Partheyen mit denen gewöhnli¬
chen Ambts « Quittungen zu beförderen / so ist durch einhelligen Schlug
deren Löblichen Drey Oberen Herren Ständen unterm 12 . Septembet
Anno 1729. die Veranstaltung dahin / und solcher gestalten gemachk
worden / daß künfftighin besagte Quittungen vor dem würcklichen Geld»
Erlag sollen verfertiget / und sodann gleich bey barer Abführung deren
Lands « Anlagen / denen Partheyen Zug für Zug / als wie es vermahlen
mitdenen LandschafftlichenObligationen nützlich eingesühretworden/ ex-
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tradiertwerben ; zumahlen aber einem Lanbschafftiichen Herrn Ober«
.Einnehmer nicht wissend ist / zu weicher Zeit oder von was Gülten und
Häusern die Lands « Mitglieder oder andere Partheyen die außgeschrie«
bene Lands-Anlagen abzuführen gestnnet seynd / als werden selbe etwelche
Täg vor dem würcklichen Geld- Erlag die Landschafftliche Buchhalter«)«
Extraft , welche ohnedem ehender müssen bestellet werden / dem Land«
schaffklichen Ober . Einnehmer , Ambt zu Ausschreibung deren behörigen
Quittungen einzuhändigen haben/allwo selbe sodann auf das schleunigste
verfertiget / und von Überreichung derenExtraftenlängstens den fünfften
Tag / gegen Erlag des baren Gelds / können erhoben werden. Auf wel¬
che Weiß jedweder« den Tag seines Gcldö-Erlags ( so aber keineswegs
über acht Tag anstehen muß ) von selbst benennen kan / und anbey durch
die unter einstens eingehändigte Quittung der gepflogenen Richtigkeit
halber versichert wird. Damit nun aber bey ohnedem überhäufften Ge»
schäfften die unnöthige Schreiberey verhindert werde / so werden die Lands-
Mitglieder / und andere Partheyen hiemitrefpeftivfc Dienst - freundlichen
ersuchet / und ernstlich ermahnet / solche auf keine nähere Zeit zu bestellen/
als selbe mit denen Geldern würcklich gefast seynd / und gewiß mit der
Bezahlung zuhalten können ; Massen im widrigen Fahl nicht allein dem
Ambt unnöthige Arbeit verursachet/ sondern sie selbsten in die verfallende/
oder weiters anrechnendeio . per Cento interefleverleitet / wo ansonsten
bey oberwehnt - punftualer Zuhaltung des zusagenden Geld - Erlags die
verfalleneInterelleallein biß auf den Tag der Anmeldung angesrtzet wer¬
den. Wie nun dieses zu jedwederöConrribuenteneigeneu Sicherheit
angesehen ist ; als wird ein jedwederer desto mehrerS von selbsten beflissen
seyn / diesem in allem nachzukommen . Jndeme nun

Wierkens / Die Erfahrenheit vor einigen Jahren dargethan / baß
theils Löbliche LandsMitglider und andere/ so Gülten / Unterthanen und
Frey -Häuser in diesem Land Oesterreich unter Ennß besitzen / bey derer
Verkauffung solche an frembde / dem Land-Manns - Stand nicht einver«
leibte Persohnen feilbitten und verkauffen : derley Handlungen aber in
denen uralten noch von Weyland KayserFerdinandoI. und Maximi-
liano il . Christmildesten Aodenckens / denen Löblichen Ständen errheil-
ten / auch letzt Seelig verblichenen Kayserl . Majestäten/ setthero Hand»
gehabten Landmanns-Einstand - Privilegien bey hoher Straff verbotten/
und ordentlich vorgesehen worden / daß kein Land - Mann seine Güter
frembden denen Löblichen Ständen unangenehmen Persohnen anfeilen/ in
Bestand / Satz - und Pfand - Schillings » weiß verlassen / noch weniger
verkauffen / auch da es geschehen wurde / alle derleyContraftunkräfftig
seyn / und noch darzu gegen die Ubertretter mit sonderbarer Straff ver¬
fahren werden solle ; Als haben die Löbliche Stände durch Schluß Uns
htnterlaffen / obangezogene Satz - und Ordnungen zu mäanigliches Nach¬
richt dem heurigen Steuer - Brief wiederumen zu inieriren/auch alle Löb¬
liche Lands - Mitglieder und andere / die Güter / Gülten / Unterthanen/
«nd Frey - Häuserbesitzen / freund - beweglichzu vermahnen / daß sie
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selch ihre verkauffende Güter nicht denen frembden Außlandern / wer und
was Stands die scynd / so in diesem Land nicht würcklich angenommetie
Land - Leuth scynd / sondern denen dem Land -Manns -Stand emvcrleibten
Lands -Mikglidern fürobin anfeilen / und in Bestand / Satz - oder Pfand-
Schillings - weiß verlassen und verkauffen ; wie ini widrigen Krafft ange¬
zogener Privilegien solche Contra £l , Kaust / und Bestand / Satz / oder
Pfand - Schilling unkräfftig seyn / und jeglichem von Löblichen Lands«
Mitglidern der Linstand bcvorstehen solle.

WMl ^ kMö / Ist in denen vorig - außgegangenen Steuer - Briefen
mit weitläuffiger Außführung männiglich kund gemacht worden/ daß alle
und jede Herren / und Partheyen / welche Güter und Gülten besitzen / mit
denen vorhin incimirtcn Vorsehungen bey Vermeydung der einforderen»
den dreyfachen Gült / so der Herr zu bezahlen hat / nicht weniger jene/
so unter eines Land -Manns Nahmen / oder durch Gerichtliche oder Land»
schafftliche Kxecution , Güter oder Gülten innen haben / und keine Land-
Leuth scynd / sich mit Fürweisung ihres Tituls / oder langwürigen Pof-
fefs nicht nur bey Entfiiehung der doppelten / sondern dreyfachen Gült»
Gebührs -Einforderung / an die Gült schreiben lassen sollen / derentwegen
dem Buchhalter / baß er derley kollellores zu Prväucirung ihres tituli
Poffeffionis zu dem Gült -Buch citiren solle / vormahls gemessen anbefoh»
len worden . Dann obschon die 8eparic ' auch Ab « und Zuschreibung der
Gülten und Hanß kein Dominium gibct / so thut doch solche 8eparirung
der Gülten und Hauß jeglichen Pollellorem ( citra prsojudicium peti»
korii ) in sichere Versteuer « und Abführung der Lands - Anlagen stellen/
welches sowohl dem Pollellori , als dem Gült - Buch zu gutem kommet;
wie dann zu dessen noch mehrerer Richtigkeit - Haltung auch dieses vorge¬
sehen / daß in denen künfftig folgenden Aenderungs -Fählen/da eine Herr»
schafft / Gut / oder Gült völlig / oder zum Theil von einem kossellor«
auf den andern kommet / in denen zur Ab « und Zuschreibung beybringen»
den Aufsandungen einreichcnden Anbringen / ob die darbcy in verwichenen
Scchzehenhundert Drey und Neuntzigsten Jahr erkauffte Urbar oder
Drittel - Steuer mit hinüber gegeben worden seye oder nicht / inferitet /
auch solche damit hinüber gebende erkaustte sowohl Urbar - als Drittel«
Steur io c^ uauro darinnen benennet / und außgeworffen werden solle;
wie solches zu jedermännigliches Wissen die vorhin zugeschickt » gedruckte
Aufsandungs - kormulari » mit mehreren anzeige» .

1 Demnach Vorkommen / daß einige Herrschafften dir
Einnehmunq des von Jhro Kayserlichen Majestät denen Löblichen Drey
Oberen Ständen denuö extendirten Nider - Oestcrreichischen ordinär»
und extraordinari Aufschlag zu Wasser und Land auf denen ihnen UN«
tcrthänigen Orthen / wo die Bestellung zu machen nöthig / nicht zulasten/
noch denen Aufschlags -Bestellten das ersorderende Unterkommen verstat«
ten wollen / haben die Löbliche Stände zufolge der Kayserlich - und w»
serige» vorigen hierinnfahls ernannten Patente » geschlossen /
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solche« widerseßigeo Herrschafften/ wo die erforderlicheSubfiftenz , und
Unterkommen deren Aufschlags - Beambken nicht zvgelassen wird / der
hierdurch entgehende von dem Bestand-Mann angebende Aufschlag nach

r der in derley Fahlen eingeraumtenprJvilegirt « n Execution mit Abschätz«
Feilbiet - und Verkauffung so vieler Unterthanen und Gülten / als der
entgangene Aufschlag außtragen möchte / durch den Reut - Meister ein«
gebracht / und damit wider männiglich »»verschont verfahren werde»
solle. So zu allgemeinen Wissen dem heurigen Steuer - Brief wiede-
rumen zu inleriren hinterlassen worden.

WlööUttUö / Hat es bey dem in vorjährigen Steuer « Briefe»
weitläuffig außgeführten Brunst - Schäden « Schluß / jp ,

die Löbliche
Drey Obere Stände auf Land-Güter Wege« ihrer WohrmWen / Schlös¬
ser / Mayr « und Schäfler,Höfen / oder sonsten leyden / wie auch der or.
6in»r> Abbrändler halber in allen ; Jngleichrn / baß die Löbliche Lands«
Mitglider undParthcyen / so den Tätz bey ihren Herrschafften/ eingeleg¬
ten Frey » und Pfarr-Höfen / welche des Leuthgebens bcrechtiqtt /
liter nicht erkauffet / unter der Straff solchen Täy dem ersten Angeber
zu überlassen / ohne Verzug bey denen Herren Verorbneken sich annlel»
den / noch einige unter ihren Nahmen/ so keine Land« Lcuth seynd/ Gülten
genieffen/auch besitzen lassen / bey würcklicher Außschlicffung der Land«
Mannschafft für ihre Persohn / und einforberenden doppelten Gült Un-
terschleiff geben . Weiter es auch bey dem Schluß/ daß die Löblichen
Lands - Mitglider/ deren Geschlecht noch nicht hundert Jahr dem Land.
Manns - Stand dieses Ertz « Hertzogthums Oesterreich unter der Ennß
würcklich incorporirt/ cs möchten dieselbe in begüten Stand unter sol¬
cher Zeit gewest / oder folgends wiederumen darvon kommen seyn / gleich,
wohle» die zehen Pfund Herrn « Gült biß zu erreichenden hundert Jahren
zu versteoren/ und zu bezahlen schuldig : auch/ daß der jenige Quartier«
Stand / so unter dem kr -erext , ob hätte er Quartier gelitten / von de¬
nen Herren Viert! « Ober - Lommillarien Ordonanzen expraÄicirt/her¬
nach aber sich befinden wurde / daß er entweder gar nicht / oder nicht so
hoch / als er angeben/ belegt gewesen wäre / mit dem Dreyfachen dessen/
was derselbe angeben/gestrafft werden solle/sein Bewenden.

MchkeNs / Ist denen Löblichen Lands « Mitglidern vorhin schon
bewust / wasMassenIhre Kayserliche Majestät / Höchst « seeligeu Anden-
ckens / denen Löbliche» Drey Oberen Ständen / die jenige tzerrschafften/
Güter/Häuser / und Pfund-Geld / welche die LandS -Mitglider besitzen/
und innen haben / und davon dieHauß - Anschläg / und Gült - Gebühr«
nussen entweder selbsten/ oder ihre Unterthanen vorhin in das Vicedom-
Ambt erleget / eigens zu colisLiiren überlassen / und nun aber in dem
Ubergabs- l .ibell nicht / wie der Löblichen Drey Oberen Stände Gült-
Buch / die Eigenthomer der Gülten / Güter / und Unterthanen wegen

:er Herrschafften/ Güter und Gülten / sondern meistens die Dorffschaff-
Gemeinde benennet / und geschrieben stehen / welche die Lands-
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Anlagen dire &e in das vicedom - SIttif / und nicht ihren Herren zu wei¬tern Erlag erleget ; allermosscn aber dieses bey der Löblichen Drcy ObernStände Gült - Buch nur Confuüones verursachte / und dem Herrn / wodie Untcrthanen und Dorffschafften ihre Gebührnussrn nicht erlegten /
zum Nachtbeil und Abschätzung seines Eigenthums gereicheke ; als istdem Buchhalter vorhin schon anbefohlen worden / daß er auf Anmeldender Dorffschafften und Unterthanen/ umb die Buchhaltercy - Exnaa zuBezahlung der Lands - Anlagen/ welcher Herrschafft/und wem selbe zu¬gehörig / befragen / dieExtraa auf der Herrschafft Nahmen verlassen/und denen Dorffschafften und Unterthanen/ daß sie die Lands - Anlagenihrem Herr » / welche solche zu rechter Zeit bey vermeydenden ob - ange-zvqenen zehen per Lento Incerege , und privikgirteu Landschafft- Exe-cution in das Oder - Einnehmer - Ambt abzufllhren / erlegen / hingegendie Herrschafften sich ihrer Dorffschaffken und Unterthanen auf künffti,ges Jahr unter einsten unfehlbar an die Gült schreiben lassen soffen.Und hat es

EöUNkeNs / Auch bey diesem fein Bewenden / daß die re/peaivöHerren Ober - und Unter- Lommissarien die verläßliche8peci6cac,'onerder Durchzugs-Unkosten bey Entgeltung der Fähler Quartal - weiß / und
nach Vollendung des Jahrs in einen Begriff unter einstens inner zweyMonathen unverschieblich / nach dem ihnenLommunicirten kormular
zur Nachricht und Beförderung der Hof- Abrüstungen unfehlbar denen
Herren Verordneten eiureichen sollen ; Hingegen auch alle und jede Löb¬
liche Lands - Mitglieder und andere Partheyen/ so Unterthanen besitzen/
ihre nach Außgang jeglichen Jahrs unbezahlteOrdonanzien, inner dem
nächsten darauffolgenden Jahr/ also gewiß übergeben / und um die Be¬
zahlung bey Uns einkommen sollen ; wie sonsten nach Verfliessung die,ses peremptorischenangesetztenTerminsweiters keinOrdonanzan¬
genommen / undbezahlt / noch jemands mehr darumen angkhört wer,den wurde.

Dehentms / Demnach sich je länger je Mehrer gezeiget / baß die
von denen Herren Ober - Oommillarien allen vier Vierteln denen Herr,
schafften und Unterthanen um außgestandenen Nacht - Quartieren, Ein,
logirnngen/ertheilende Ordonanzien zu Lompenllrung der zu bezahlen ha,
bendcn Lands - Anlagen gebrauchet / und denen armen Unterthanen
manichsmahldarfür nichts vergütet werde / ebenfalls auch unterschidliche
Richter und Geschworoe bey Uns Verordneten wegen Gutmachung der
außgestandenen Nacht -Quartirr, und Durch- Märchen auf beybringende
Ordonanz schrifftlichen Anlangen / selbige empfangen / hernach «nterein,
ander vertheilen / wo weder Herrschafft noch Quartier - Stand etwas
davon überkommet . Damit nun diesem abgeholffen , und der Quartier.
Stand die Ergötzlichkeit / so von denen Löblichen Ständen ihnen gewid,
met/nach Gebührgenieste ; Als wolle jeder Herr Ober - Oommiffarius in
seinem anvertrauten Viertel auf dienst - freundliches refpedivi; Ersuchen
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und Bitten denen Herrschafften sowohl als Unterthanen / jedesmahl von
denenextradirtenOrdonanz,™ gratis ohne Abforderung einiges Abschrerd-
Gelds / Abschrifftcn zucrtheilen ihme belieben lassen.

Werden die Löbliche Lands-Mtglider / oder andere/
so Untcrthanen besitzen / ihre Unterthanen künfftig anzuhalten haben / daß
siein tempore , und zwar längstens innerhalb vier Wochen / von Außru-
ckungder einquartirk - gewesten oder durch- marcK !rendenLoldatesca,dem
Land - Ober « Oommissariatdie bcy ihnen etwan verübende Pxcesscn also«
gleich atteliirter anzeigen sollen ; damit solche denen Herren Verordnet™
zu weiterer Vorkehr » und Erholung desRegrefszeitlichen hintcrbracht
werden können ; wie dann sonsten auf Unterlassung dessen solche nicht mehr
angehört wurden. Alldiewetlen

Mwol ^steNö / Von der Kayserlichen HohenOeneraiitätund un¬
ter deroOommandostehenden HohenOfficierenschon vormahls Beschwüre
weiß eingeloffen / daß sowohl von der Kayserlichen Infanterie alsOaval-
lerie viel Mannschafft ohne - und samt der Montur durchgehen/ und im
Land herum vagiren / welchen theils Insassen und Untcrthanen Unter,
schleiff geben / selbe außpraLticiren / verstecken / und die Montur um alte
Kleyder vertauschen helffen / zumahlen aber solches wider Herren -Dtenste
lauffet ; Als wird ein dergleichen Ubertretter selbsten zu den Soldaten-
Leben / oder sofern selber untauglich / auf seinen eigenen Unkosten einen
tauglichen Mann zu stellen / bey Vermeydung höherer Bcstraffung ange-
halten werden. Wegen obbemelter Deserteurs aber ist vor nothwendig
befunden worden / daß / wan etwan solche ertappet werden / dieselbe von
denen Herrschafften oder Unterthanen um dieOrdres , Pafs , erhaltenen
Abschied/ oder warumen selbe bey ihren Regimentern nicht verbleiben /
zucxaminiren / nach Befund der Sachen in Verhasst zu nehmen / und
solches alsogleich Uns Lands-Verordneten anzuzeigen ; damit zu Bestraft
fung der Schuldigen/ bas weitere an die behörigeinftanzmöge vorgekeh-
ret werden. Eine gleiche Bewandtnuß hat es auch mit allen verdächtigen
Passagiers , wessentwegen dann schon vor etlichen Jahren von Uns Lands-
Verordneten einPatentmehreren Inhalts anßgangen/und sich nach dem¬
selben allerdinds zu reguliren ist.

Weilen ungehindert der so verschiedenemanir.
ten Lands - Fürstlichen O -n-ralien und darinnen vorgesehenen scharffen
Bestraffung / das schädliche Zigeüner - Gesindel gleichwohlen fortan in
dem Land hin und her streiffek / die arme Unterthanen mit Betrohung /
Sengen und Brennen erpresset/auch allen Muthwillen verübet ; Als wer¬
den hiemit all und jede Löbliche Lands - Mitglider/ forderist aber die Land-
Gericht - Herren beweglich ermahnet / daß sie auf dergleichen Lands¬
verderbliches Zigeüner - auch anderes im Land herum vagirendes Herren¬
loses Gesindl / als Schergen / Abdecker / und dergleichen/ein wachtfames
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Aug halten / selben keinen Unterschleiff geben/sondern mit Zuziehung ihrer
Unterthanen/ und zu dem Land , Gericht gehörigen Mannschafft ( derent«
wegen die Herren Land - Ober - Gommillärii eines jeden Viertls / als an
welche bereits dieIntimaeionvorhin schon ergangen / schrifftlichen zu be«
langen seynd ) in Verhasst bringen / in Krafft obangeführter Landsfürst«
licht» Generalienverfahren / und die renitirende Herrschafften und Änd«
Gerichter / vorderist aber diejenige / welche diesem losen Gesindl Unter«
schleift gestatten / zu behöriger Bestraffung alsogleich denen Löblichen Her«
ren Verordneten namhafft machen sollen / damit selbige bey höherer ln-
ftanz wider dergleichen saumselige Land . Gerichter das Benöthigte vor«
kehren können. Zu dessen bessern Befolg - und LKeÄuirung ist nicht we«
Niger durchHof- Oecret de datoZtenJuüj i72oten Jahrs allergnädigst
erinnert worden / damit bey erforderenden Fall auf Requisition deren
Herrschaften und Orthen die im Land ligendeMilizdie behörigeAfli-
ftenz leisten solle / und selbe auch von einem Hochlöblichen Kayserlichen
Hof - Kriegs - Rath allbereits dahin beorderet worden ; Woruach sich al¬
so zu richten / und die benöthigteAffiftenzbey dem nächst bequartterten
Officier anzusuchen seyn wird.

Mlekzehentens / Und demnach eine Löbliche Ni . Oe. Regierung
unterdato 15 . Martijryiyten JahrS mit mehrern in Freundschafft erin«
nect/daß / ob zwar denen gewöhnlichen Steuer - Briefen vormahlsinferi-
ret worden / daß die frembde Bettler außgeschaffet / hingegen die im Land
erarmete jeder an seinem Orth solle versorget werden / so hätten es aber
nur einige Herrschafften qethan / und andere solches unterlassen ; Damit
nun aber mit allem Ernst denen KayserlichenGeneralien nachgelebet wer»
den möchte ; Solchemnach wären die erst letztlichAnno 1717 . ^: 18 . pub.
licirte Patenten durch neue Resolution und Patenten de dato 15 . Martij
des i7i9ten Jahrs dergestalten erfrischet worden / daß von einer jeden
Grund - Obrigkeit und dero Grund - Holden diejenige auf ihren Grund
und Boden gebohrne Unterthanen / wann ste lange Jahr Hauß,säfig
gewesen / allda erarmet seynd / und wegen rrmanglenden Kräfften keiner
Arbeit mehr vorstehen können , hinfüro gewiß unterhalte » werden / hin¬
gegen erst - gemelte Grund . Obrigkeiten dergleichen von ihnen versorgende
arme Leuth zu einer leydentlicher Arbeit anzuhaltea befugt feyn sollen;
Zumahlen aber über dieses seithero von einer Löblichen Ni . Oe. Regie«
rung verschiedenepatenten und Generalienzukormirungeiner neuen
Bettler -Ordnung/ ohne Vernehmung der Löblichen drey Obern Herren
Ständen / ergangen/ . darwider einige mündlich wenig aber schrtfftliche
Beschwärdc von verschiedenen Herrschafften eingeloffen ; also wollen der¬
gleichen sich beschwärt - befindende Herrschafften ihreGravaminanoch
vor dem nächstkünfttigen Land « Tag denen Herren Verordneten wohl ■
fundirter schrifftlichen einreichen ; damit man da« fernere an die Löbliche
Stände übergeben / und von dannen auß das weitere Behörige bey er« '
melvten nächsten Land » Tag nacher Hof zur billichenRemedurVorkeh¬
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ren könne . So dem heurigen Steuer , Brief bryzufetzen mehrmahleii
vor nöthig befunden worden.

Obwohlen zwar schonunter dato 6ten Aiaji des
^

abgewichenrn 17 zoten Jahrs durch Landschafftliche kacenc kund gethan
worden / welcher gestalten Ihre Kayserl . Majestät durch vomriten April
, 729 . an die Herren verordnet« herabgelassenes Hof » Oecrer mit mehrern
allergnädigst erinnert : Demnach in der/wegen Unterbring >und Verpflegung
der invaliden Kayserl . Soldaten , dann zu errichten kommenden invaiiden-
Häusern i« denen Kayserl . Erb » Landen nach untern r/ten Maji i/aLten
Jahrö ergangenen allergnädigsten lietolution unter andern eine Nothdurfft
zu seyn befunden worden / daß zur 8oliicitir - Empfang »und (Zuierirung de«
ren für die in denen Oesterreichischen Landen zu unterhalten eingetheilten
untauglichen Kriegs - Leuthen zu guten kommenden gefall » und ungefallcnen
Gelder ein besonderer Agent: angestellet werden / und von höchst - gedacht
Ihrer Kayserl. Majestät zu dißfälliger Besorg »und Verrichtung dcmAntoni
FranyRüdl / geschwornen Hof - Kriegs und Hongarischen Hof » Agenten
nach dessen beschehenen Todt - Fall aber dem Aaspar Hoüvein nonmehro
anvertrauet und aofgetragen worden ; So ist dannoch zu fernerer Beobach¬
tung dessen durch Löblicher Stände Schluß ergangen / solches wiederumen
dem heurigen Steuer . Briefs «inflieffen zu lassen . Solchemnach hat man
ihnen Löbl . Lands -Mitglidern / wie auch denen Städt «und Märckten / dann
jenen , so Gülten / Güter / und Unterthanen in diesem Unter - Ennßerischen
Land besitzen / zur erforderlichenNachricht / und zu dem Ende relpeLtivö
nochmahlrn freundlich erluneren wollen / damit obgedacht , angestellten
Agenten Hollbein nicht allein bey seiner ihme aufgetragenen Fünften aller
Vorschub geleist / sondernauch di« an jedem Orth zugeschobeneund sich all,
da befindliche invalide Soldaten / so an ihren rückständigen Sold noch
etwas zu fordern haben , an ihne Hof -AZenten zu der ordentlichen Berech¬
nung ihrer gefall » und ungefallenen Geldern angewiesen / und dardurch ver-
hindert werde/damit dieselbe iub pr* textu ihrer Anforderungen nicht auß
ihren silignirten Stacions - Orthen abzuweichen haben ; Wormit dann all
diejenige Lands » Mitglieder / wie auch Städt / Märckt / und alle andere
Oerther / wosich dergleichen zugeschobene invalide Soldaten befinden , be¬
flissen seyn werben / diesem allcrgnädigsten KayserlichenBefehl nachzuleben / ,
und denselben allweg zu befolgen.

/ So ist fernersvo » Löbl. Ständen durch Schluß
erlassen worden / daß die lud dato 6ten Maji i/aZten Jahrs über die neue
Hötz - Ordnung durch Hof , Oecret allergnädigst incimirte ketolution dem
heurigen Steuer Brieffabermahlen inseriret werde : Es habe nemlich Ihre
Kaysrrl . Majestät auf allerunterthänigstes Anlangen und Bitten Dero
treu-gehorsamsten Ständen allergnädigst refolvict / und anbefohlen / daß
niemand , wer der immer seye , zu der auchgewöhnlichenZeit auf frembden
Grund und Boden ohne vorher» erhaltener Erlaubnoß mit Wind , Hunden
oderauch ekien . Qourant « zuhötzen und paissen . Hundzustrecken , und
Vögel einfliehen zu lassen erlaubet , unter diesem Verbolt auch nunmehro
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bas March - und Tuknrr - Feld gäntzlich / mithin auch der vorhin außge«
nommene Gezürckzwey Meil Weegs um die Donau « Brücken verstanden
seyn solle ; Und gleichwie das Hötzen einem jedwederen in seinem eigenen
Gezürck von Bartholomcei biß End Xprilis zugelaffen / also seye hingegen
dasyöyenvon Anfang Xl-ji biß Bartholomcei/ dann in dem Schnee und
Iveichen Wetter aller Orthen / bey hundert Duc»«» Straff / verbotten/
und von BarkholomoeibißAnfang^prilis nur mit drry / hernach aber biß
ersten Aiaji mit zwey Hunden / auf eignen Grund und Boden zugelassen.
Zu dessen alleruoterthänigsten Befolgung sich jedermänniglich zu richten
wtffenwird.

Webenzehenkens / Haben die Löbliche Ständeüber eingelangten
Bericht und Gutachten die Compenfationes deren iutereflen an denen
Lands « Anlagen durch Gegenforderung deren Besoldungen oder andere
Weeg ineotum aufgehebt / und daß die Lands - Anlagen in denen außge«
schrtbeaen lerminen / bey sonst aufraittenden zehen per Cento Intereile,
führohin richtig abgeführt werden sollen / geschlossen . Also haben Wir diß
zu jedermänniglichWissenschafft nochmahlendiesen Steuer-Brieff internen /
und das solche Compenütiones in futurum keine Statt haben / erinnere»
wollen . So ist auch

/ Zwischen einer Königlich « Böheimisch « und der
OesterreicherischenHof-CantzleywiderhvlterCommunieir -undHandlung
mit der Kayserl . Hof » Cammer und deroselben beschehenen Erklärung hier»
auf auch allerseits erfolgte Genehmhaltung dieSachwegen Aufheb - und
reipeLtivö biolierirungdes Abfahrt « Gelds dahin außgemacht / und auf
ein beständiges durch Hvf- Oecretvon roten Februar» 17 » ; ten Jahrs aller¬
gnädigstapprobict/ auch bereits denen gesambtenincorporirten Königlich«
BöheimischenLändern / als einekragmaticazu männigliches Wissen/ pubii.
ciretworden : daß / wann künfftighineine höhere Stands -oder andere Ade«
liche keinen unterthänigen Grund-besitzende Persohn mit ihrem freyen Ver¬
mögen auß denen König! . Böheimischen/ und dahinineorporirtenLanden
in diese und andere Oesterreicherische Erb - Länder / & vice versa , abziehen/
oder etwas vom Vermögen übertragen wurde / in solchem Fall weder von
Seithen des Landsfürstl . Fite!,wedervon denen Ständen einiges Abfahrt-
Geld gefordert / sondern die Freyzühigkeit auß einem Land in das andere
samt dem Vermögen gelassen : Da hingegen von denen unterthänigen
Grund - Holden / und allen andern auch nicht unterthänigen Persohnen/
so einiges der im Land eingesührten Unterthänigkeit / und relpeÄivtz
Grund-Recht / unterworssenes Vermögen ausser Lands bringen wolte» /

. dessen Herrschafft und gestalten Dingen nach Grund - Obrigkeit sich de?
etwa» alt - und wohl hergebrachten Gewohnheit nach» des Herrschafftli«
chen Grud - Rechts gebrauchen möge / mithin sowohl denen Ständen /
als auch denen Städten / in so viel es das unterthänig« Vermögenan gehett
in allen Kayserlichrn Erb-Landen ein gleiches Recht zu statten kommen solle.



Damit nun ob dieser Pragmatica künfftighin vest und nachbrucksam gehal«
ten / und darwider von niemanden gehandlet werde / als hat man dieses
dem heurigen Steuer,Brieffzu anneÄirrn / wiederum für nöthig befunden.
Nicht wenigerhat es

Weunzehenkens / Noch ferners bey dem unter dem rr . April 171 ; .
mit dem Kayserl . Hof getroffenen Recefs, welcher durch den unterm raten
MertzdeS 17231«« Jahrs erneuert / und unterm yten Juüj des 1730 . Jahrs
von1740 . biß 1745 . inclufivfc weiters prolongirten Recefs bestätttget /
allerdings sein Verbleiben : auffer daßvermög des seithero ^ nno > 717 . der
Viceäom -Beyttags .Ouot - halber aufgerichten Vergleichs zu einiger Ent«
Hebung deren sammemlichen Lands -Insassen / der vorhin von dem auf dem
Land erkauff - und verkauffenden alt . und jungen Vieh zu bezahlen geweste
alte Aufschlag mit Ende deS > 72vten Jahrs also und dergestaltenn gäntzli,
chenaufgehebt worden / daß vomersten Januarij des - 7riten Jahrs an die
LandS -Unterthanen von Bezahlung des alten Aufschlags sowohl von dem
im Land erzügleten / als auch von dem außer Lands heretn -bringenden / und
an denen Lands « Gränitzen schon einmahl veraufschlagten Vieh relpeSu
des Wieder - Verkauffs auf dem Land völlig befreyet ; von dem inner der
Linien der Stadt Wienn bringenden jung » und alten Vieh aber sothanen
gewöhnlichen alten Aufschlag/ rarione des Wieder « Verkauffs / einmahl
alleinig zu bezahlen schuldig/ und gehalten seyn ; allermassen ein solches
durch ein unter dem > 7. Decembris des lösten Jahrs emanirtes Patent
bereits intimiret worden«

DtvatltztglEetis / Diezu Mbs und Stain / von denen vorbtyge,
führten / denen Lands -Mitglidern eigen zugehörigen Weinen / ViÄualien/
und andern Würthschaffts -Sachen abgefordert » und angenommenealso ge»
nannte freye Steigerung / und das von denen bey Crembs auf der Donau/
oder zu Land färgeführten eignen als Bau / Dienst / Zehent / sondern auch zur
eignen Hauß - Nothdurfft erkauffenden Rss-Ken / als Körnern / pr« tenäi-
rendeKasten -Recht / oder sogenannte Kasten , Mäßl , ferners künfftighin
gänylicheu aufgehoben/ und die Stände / auch die einfache Gült - zahlende
Poffeflores , davon in perpetUum gäntzlichen befreyet seyn sollen. So
man gleichfalls alles dieses zu jedermanns Wissen und Oblervanr dem
Steuer » Brieffhatanmerckeu wollen.

Vn und MstNßlMeNs / Obwohl «« zwar unter dem ryten
Oecembris l727ten Jahrs durch Landschaffts - Patent kund grthan wor«
den ; wasmassen Ihre Kayserl . Majestät noch unterm 17. Decemb . 1717,
mit denen Löblichen drey Oberen Herren Ständen dieses Ertz - Hertzog«
thum Oesterreich unter der Ennß der Viceöomischen Quote halber einen
Receß errichtet / und darinnen § . 4tü allergnädigst refol virt / daß der all«
hier am Täbor pr . 30. Kr . von jedem Emer deren in die jenseits der Do«
na« ligendezweyVierrl/ oderdurch solch « weiters ausserLandführen»



den Oesterreichischen Weinen mit Ende deS 1727 (1«» Jahrs gänhlichen
caiHrct und aufgehoben worden / so hat man bannoch dieses dem Henri«
gen Steuer « Brieff zu weiterer Kundmachung / und zu dem Ende noch«
mahlen einflieffen lassen wollen ; auf daß diejenige / so Oesterreicher,Wein
in obbcdeute zwey Viert! Ob « und Unter « MannhartSberg / oder durch
selbe fernerd ausser Land za führen gesianet seynd / sich darnach verhalten
können : und im Fall etwan von denen Tabor - Beambten dieser30. Kr.
Wein « Aufschlag vom rten Jenner 1728km JahrS abgefordert worden/
oder das künfftig anbegehrt werden solle / UnS Lands » Verordneten ein
solches alsogleich angezeigt werden mochte.

So ist nicht weniger unterm ZQken
Juni; 1728teil Jahrs durch Landschafftliches Patent publicirt worden;
welcher gestalten Ihre Kayserl . Majestät auf deren Löbl. Ständen aller«
unterthänigstes Anlangen / mittels eines uuterm 17. Junij 1728 ^ 11
Jahrs incimirten Hof « Oecrecs allergnädigst relolviret / daß führohin
die frey« Einfuhr deS Oesterreichifchea Weins in Mähren und übrige Kö¬
nigliche Böheimische Länder ohne weiterer Bezahlung des neuerlich auf
einen Emer gewesten Aufschlags pr . 4/ . Kr . wie auch die freye Pallirung
der Oesterreichcr» Woll / gegen Prollucirung eines glaubwürdigen Herr«
(chaffts « Atteftats , dann Benennung des KaufferS und Außsetzung des
eigentlichenQuantioder Betrag der Wollt verstattet : hingegen die Ein«
führang des Mährischen und Böheimischen Trayd - Brandweins verbot«
ten seyn solte. Wie eS nun bey diesem sein ferners Verbleiben hat / also
hat man solches auch dem heurigen Steuer - Brieff zu jedermänniglich
Wissen beyrucken wollen.

Wrey und zwantzlgstens / Werden alle und jede Löbl. Lands.
Mitglieder und Gülten - Inhaber dienst - beweglichen ersuchet / zufolge des
von Löblicher Regierungunterm > 6tenJanuarii 1696 . ernanntenPatents,
den schädlichen Vorkauff verschiedener Viäiuaiien auf dem Land / wer«
durch nur die Theurung eingeführet wird / keineöweegs zu gestatten.
Weilen ' *

Dier UNdMÄNtzlg!?en6 / Viel von denen unbegüttea Land«
Leuthen zuwider ihres zur Löbl . Laudschafft gegebenenReversdie Versteu«
rung der zehen Pfund Herren - Gült / samt darauf einige Jahr heroge»
machten Gült,Anschlag über so vilmahligeRequifition und bewögliche An¬
mahnungen die Bezahlung nicht abgeführet ; Also ist zwar dem Rent«
Meister vorhin billtch anbefohlen worden / solche Außständ durch die pri-
vilegitte Landschaffts « Execution und darinnen erhaltenenLompelli«
r»ngs«Mittel / von ihren in diesen Landen habenden beweglich « und un¬
beweglichenEikeLtenetnzubringen/ von denen ausser Land stehenden aber
per Hteras mutui Compafsüszu erfordern . Dafern aber ein « oder ande«
rer hierwider sich zu beschwären hätte / haben Wir zu besserer ihrer Nach«

rtcht



richt noch diesem Steuer » Brieff beyrucken wollen / baß die Löbliche
Stände sothane Unrichtigkeit gänvlichen außzumachen Uns mitgegeben /
darumen bann selbe in solchem Fall / oder in Persohn ftlbsten / oder
durch Gevollmächtigte bey Uus Verordneten sich anzumelden haben
werden.

Münff und zwantzigstens / Damit sowohl die 1656. als
auch die > 68 ; . jährige durch den seindlichen Einfall in Aschen gelegte /
und zu daco öd- liegende Häuser im gantzen Land wiederumen Stiffr.
Recht erhebt / und zu Behebung der vom Kayserlichen Hof fortan er«
höhenden Land .Tags-kottolaren ins allgemeine Mitleyden gezogen wer¬
den mögen ; AIS ist für gut befunden worden / alle und jede Herrschaff.
ten und Unterthanen Inhaber gany bewöglichen zu ermahnent daß selbe
zu Stifftung obgedachter öden Häuser allen Fleiß ankehren / und zu
dessen besserer LtleÄuirung die in eines jeden Bottmäfftgkcit sich befin¬
dende Zn - Leuth / und zwar mittels nicht »erstattender Uberländ,
Grund - Stncken / undf. v. haltenden allerley Viehs / vorberist aber
Bestand - Nehmung der Hauß » Grund / wordurch in ein sowohl als an»
deren dem behausten Unterthan ein schädlicher Eintrag beschicht / zu wieder
Erhebung dergleichen öden Häuser / und auch Krafft desTradatsde ju-
ribus incorporalibus die Herrschafften ernannte In - Leuth zur zwölff-
tägigen Robbathanhalten / selbe vor fich beschreiben/ und beynebenö kein
Unterthan ohneder Herrschafft Wisseneinen solchen ernannten In , Mann
«inzunehmrn/ befugt sryn solle.

^echsundzwaNtzigsteNs/Jstvormahls schon beschwär.
weiß angebracht worden , wiedaß / wann ihre Majestäten die allergnä,
diaste Oerrschafflen auf Reisen fich befinden , oder sonsten auf dem Land
divertuen / von dem Obrift . Hof - Marschall . Amt denen Kayserlrchen
Hartschieren und Trabanten / auch so gar denen Hof, Bediente« Oräo-
^ neien an die Richter und Gemeinde rrtheilet werden / damit der
Quarüer . Stand ftlbigen die Hauß - Manns .Kost und Pferd - V-r-
Meauna reiche. Wann nun solches dem ohne d»ß höchst betrangten
Ouartier.Stand, neben sovielen außstehenden Soldaten . Quartieren und
anderen Ungelegenhriten / wovon ihme bey so schwären veraccitirtcn Zerten' fot wenigste gut gemacht wird / sehr hart / M unmöglich fallet die Ver.
vsteaunggratiszu verschaffen z Als hat man solches hiemit dem Quar¬
tier - Stand zu dessen Erleichterung erinneren wolle , daß wan einige
Oartschieren / Trabanten / oder Hof. Bedienten dergleichen Ordonamien
fürweistn möchten / selbigen nichtmehrer / als alleinDach und Fach zu rei»
chen : falls aber solche ein Mehrers forderen/ oder mitGewalt erpressen /
ist solches alsogleich dem Herrn Qber - LommMrio beyzubrrngen / und
als Excefsin dem Hof. LxcrsLtanzusttzen.



Uchließlichen / Wie nun dieses zu allerseithiger Verläßlich¬
keit gelanget/ als wird um so vielmehr einjeder zu Verhütung sei¬
ner selbst eigenen Ungelegenheit diesem von Löblichen Ständen ge¬
machten Schluß nachzuleben wissen. Welches alles Wir Verord-
nete auf mehr wohlermeldter Löblichen Ständen Veranlassung zu
männiglicher Nachricht hiemit erinneren wollen. Wornach sich all-
und jede Löbiiche Lands-Mitglider und andere Partheyenvor Scha¬
den zu hüten haben . Geben in Wienn den yten 8c^ tembris im
Sibenzehenhundertzwey und dreyffigstenJahr.

und M Diner Möbl. Mand-
schafft des Mtz - Mertzogthums

lesterreich unterder Onnß
lerordnete.
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